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Antrag 

der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, Klaus 
Adelt, Florian von Brunn, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Georg Ro-
senthal, Herbert Woerlein, Martina Fehlner SPD 

Einführung einer Schutzhelmpflicht für Skifahrer auf Skipisten in 
Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zur prüfen, ob ein zwingendes 
Gebot eingeführt werden sollte, dass Skifahrer Schutzhelme auf Ski-
pisten in Bayern tragen, und ggf. die hierfür erforderliche Rechts-
grundlage zu schaffen (Rechtsverordnung nach Art. 24 Abs. 3 Nr. 1 
Landesstraf- und Verordnungsgesetz). 

 

 

Begründung: 

Sicherheit im Sport hat oberste Priorität und darf nicht vernachlässigt 
werden. Die Skipisten in Bayern werden immer gefährlicher. Immer 
öfter wird in den Nachrichten von schweren Unfällen von Skifahrern 
berichtet. Laut der Stiftung Sicherheit im Sportunterricht (SIS) verun-
glückten in der vergangenen Wintersaison 2013/2014 ca. 42.000 Ski-
fahrer. 

Das Tragen von Skihelmen könnte insbesondere vor Kopfverletzun-
gen schützen. In anderen europäischen Staaten besteht Helmpflicht 
auf Skipisten, so in Italien, Kroatien, Österreich und Slowenien. Gera-
de Bayern, das mit über 120 Skigebieten bundesweiter Spitzenreiter 
im Bereich Wintersport ist, sollte auch beispielhaft sein, wenn es um 
die Sicherheit von Menschen geht und es sollte eine Schutzhelm-
pflicht für Skifahrer auf den Skipisten in Bayern eingeführt werden. 
Das Bayerische Kuratorium für Alpine Sicherheit hat sich zwar mit 
allen Alpinverbänden dahingehend abgestimmt, dass die Verbände an 
ihre Mitglieder eine Empfehlung zum Tragen von Skihelmen heraus-
geben und die meisten Alpinverbände haben dies auch umgesetzt, es 
handelt sich aber nur um eine Empfehlung, nicht um eine Verpflich-
tung. Auch bei einer mittlerweile erreichten Tragequote von ca. 80 
Prozent bei den Erwachsenen und nahezu 100 Prozent bei Kindern 
und Jugendlichen dürfte sich die Notwendigkeit eines Obligatoriums 
nicht überholt haben. 

Schon jetzt kann das Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr nach Art. 24 Abs. 3 Nr. 1 des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes (LStVG) durch Verordnung zur Verhütung von Gefahren für 
Leben oder Gesundheit oder zum Schutz vor erheblichen Nachteilen 
das Verhalten beim Skifahren, Skibobfahren und Rodeln regeln. Die 
Einführung einer Helmpflicht wäre daher auf Grundlage des Art. 24 
Abs. 3 Nr. 1 LStVG denkbar. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Antrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt u.a. SPD 
Drs. 17/6175 

Einführung einer Schutzhelmpflicht für Skifahrer auf Skipisten in 
Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Harry Scheuenstuhl 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sit-
zung am 6. Mai 2015 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt, Florian von Brunn, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Ge-
org Rosenthal, Herbert Woerlein, Martina Fehlner SPD 

Drs. 17/6175, 17/6721 

Einführung einer Schutzhelmpflicht für Skifahrer auf Skipisten in 
Bayern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim­

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
48. Plenum, 23.06.2015 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 48. Vollsitzung am 23. Juni 2015


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/6175 vom 16.04.2015
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/6721 des KI vom 06.05.2015
	Beschluss des Plenums 17/7199 vom 23.06.2015
	Plenarprotokoll Nr. 48 vom 23.06.2015

